
 
 
CHECKLISTE 
Berufszulassung zum/zur 

Medizinische/r Masseur/in 
Ausschließlich Ausbildungen zum „gyógymasször“ 

Republik Ungarn 

 

 

 
� Persönlich unterfertigter Antrag im Original  

(Formular erhalten Sie von uns) 
� Persönlich unterfertigte Vollmacht im Original  

(Formular erhalten Sie von uns) 

� Abschlussprüfungszeugnis der Ausbildung zum „gyógymasször“  

� Nachweis einer erfolgreich absolvierten Aus-, Fort- oder Weiterbildung in der 

„manuellen Lymphdrainage“ im Mindestausmaß von 50 Stunden 

� Tabellarischer Lebenslauf – persönlich unterfertigt, aus dem Bildungsweg und 

Berufserfahrung ersichtlich sind 

� Polizeiliches Führungszeugnis im Original (nicht älter als drei Monate) 

� Ärztliches Attest – von einem/einer Allgemeinmediziner/in ausgestellt  

(Vorlage erhalten Sie von uns / nicht älter als drei Monate) 
� Kopie des Reisepasses / Personalausweises 

� Nachweis der erforderlichen Sprachkenntnisse (Zeugnis) 

� Bei Namensänderung entsprechender Nachweis (Heiratsurkunde, Scheidungsurteil, 

etc – notariell beglaubigt) 

 

Info: 
Sämtliche Dokumente müssen im Original oder vom Notar beglaubigt vorgelegt 

werden. Unbeglaubigte Fotokopien werden nicht anerkannt. 

ACHTUNG: Übersetzungen aus Ungarn! 
Nach Auskunft der Botschaft der Republik Ungarn in Wien gibt es das – in Österreich 
funktionierende – System der gerichtlich beeideten Übersetzer/innen nicht. Das 

Országos Fordító és Forditáshitelesítö Iroda (OFFI) ist das einzige Übersetzungsbüro in 

Ungarn, das dazu berechtigt ist, beglaubigte Übersetzungen herzustellen. 

Übersetzungen aus Ungarn werden daher ausschließlich vom OFFI anerkannt. 
 

Bitte Unterschriften mit blauem Kugelschreiber tätigen. 

 

Bei Vorlage aller notwendigen Dokumente ist ein verkürztes Berufszulassungsverfahren 

(One-Stop) möglich. 
 

 

 


